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z.Hd, Sascha Symalla I Claudia Oiamanlls 
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Stellungnahme zum Gesetzel'ttwurf der landesregierung vom 19. August 2015 
- Drucksacho 1619520 

Gesetz zur Neuregelung der Rechtsverhältnisse dDr Richterinnen und 
Richter sowie Staatsanwält innen und Staatsanwällo im l and Nordrhein. 
Westfalen 

Sehr geeMe landtagspr3sidentin. 

der Deutsche Juristinnenbund e.V. (djb) bedankt sich fOr die Möglichke it einer 

Stellungnahme. Er beschränkt sich in der Stellungnahme entsprechend seinem 

Satzungszweck au f diejenigen Regelungen in dem Gesetzentwurf, von denen 

Frauen in besonderem Maße betroffen sind. Dies betrifft namenIlich dio 

Regelungen in Artikel 1 §§ 7 bis 14 des Gesetzentwurfs (im Folgenden: l RiG

E). 

Der djb begrüßt, dass mit elem Geselzentwurf das Dienstrechi der Richterinnen 

und Richter fortentwickelt werden so/t un<! zur Verbesserung der Vereinbar1<eit 

von Familie und Beruf weitere flexible Arbeitszei\modelle - namentlich die 

Familienpflegeteilzeit sowie die Möglichkeit eler urllerhillftigen Teltzeit aus 
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LANDTAG 
NORDFlHEIN·WESTFALEN 

, WAHLPERIODE 

Donmund. den 09. 10,2015 

Stellungnahme zum GesetzeIltwurf def Landesregierung vom 19. August 2015 
- Drucksache 1619520 

Gesetz zur Neuregelung der Rechtsverhältnisse der Richterinnen und 
Richter sowie Staatsanwä1tlnnen und Staatsanwi lle Im land Nordrtleln. 
Westfalen 

Sehr geehr1e landtagspdisiClentin. 

der Deutsche Juristinnenbund e.V. (djb) bedankt sich fOr die Möglichkeit einer 

Sienungnahme. Er beschränkt sich in der Stellungnahme entsprechend seinem 

Satzungszweck au f diejenigen Regelungen in dem Gesetzentwurf, von denen 

Frauen in besonderem Maße betroffen sind. Dies betrifft namenIlich die 

Regelungen in Artikel 1 §§ 7 bis 14 des Gesetzentwurfs (im Folgenden: LRiG

E). 

Der djb begrüßt, dass mit elem Gesetzentwurf das Dienstrecht dl!( Richterinoen 

und Richter lonentwickett werden soll und zur Vl!fbesserung der Vllfeinoorkeit 

von Familie und Beruf weilere flexible Arbeitszeitmodelle - namentlich die 

Familienpflegeteilzeit sowie die Möglichkeit der untertlatttigen Teilzeit aus 

~""II oe< ....... ---. 
y..p ..... ...., 
_10' •• 

-~. 10US_ 
Ion, • • 4~ :n 11>11 
r;u; "'~)30-44 3210,Z! 
~_.~ .... 
......... 0jI> ... 

V ••• lt .. na. 

FWo'1«VIeQo LlfI'l ~ " 
f_llrS_ 
-~, 
.. ,"" 0...-., 
_ " !MI'I~1 1804lI 

.. " " "'0)231 1&":/2 "'_00_ ..... 
Roglono1u.un_ 00 .... 
..... /U< ___ ~ 

_ ''''024 
~3W-o 
a.rwp-r,G'_ ." 

Ro olon",u,uPP O 
Oo.'mund --_ ... ~ 
Ko~n --,og;n.".~-<K4Ine.do 

lI.g Ion .IU ,~~ ~.o.uol 
do" __ GatonoIo -""y 
0>1010'. " 
4t12:21D~ 

"'''''''''''''1'0001. CDITO 

lI.gloo.lg' "pp. K.'n 
RAOoI'-_ 
' .... '.', '''11'' 
~7~ K'*< 
........... 0 ................... · .. 

R og' 0 . 010' "PP< ... ~."., 
,..!Ir ..... ~ 
,-~ -Mo;;.on$I ... trof\o , ·3 
39065......,'" 
...... _0-. 
.......... 4 ..... 

Ro g ionol.'uPpo 
O"weol1., •• ·Up pe 
Prol. !Ir. jo.o'. a...o..- StedoIor 
"""R_lll 
33619_01 
_O~ WIoIoOl.de 



, 
famlliärel'l Gründen - geschaffer\ werden sollen. Diese in der Vorbemerkung der 

GesetzesbegrOndung bereichnete Zielvorgabe ist allerdings nur unvoUständig umgesetzt 

worden. da der § 6a LRiG ersetzende § 7 lRiG-E gerade keine unterhälftige Teilzeit 

ermöglicht. Auch wird nach wie vor d~ran feslgehalten, dass Richlerinrlen und Richtern 

Teillei! zur Kinderbetreuung oder zur Pflege eines nahen Angehörigen nur dann 

genehmigt wird, wenn sie der Versetzung an ein anderes Gericht Im ganzen Land 

zustimmen. Beide Regelungen sind Im Gesetzgebungsverfahren dringend zu korrigieren. 

Im Einzelnen: 

Zu § 7 LRr·E (Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung aus famill.li ren Grunden) 

Nach Absatz 1 NI. 1 der VotSc/'Irih ist Richterinnen und Richtern auf Antrag 

TeilzeitbescMftigung bIs zur Hälfte das regelmäßigen Dienstes zu bewi.igen, wenn sie 

mindestens ein Kind unter achtzehn Jahren oder eine oder einen nach ä~tlithem 

Gutachten pftegeDedOrftige sonstige Angehörige oder pflegebedOrftigen sonstigen 

AngehOrigen tatsächlich betreuen oder pfJegeo. 

Diese Regelung ermöglicht also nur eine Reduzierung der Arbeitszeit auf höchstens die 

Hälfte der regulären Arbeitszeit. 

DemgegenOber führt der Gesetzentwurf in der Vorbemerllung aUl: 

Um das DienstrlllCl'lt der Ridlterinneo und Richter fortzuentwickeln. werden rur 
Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf weitere flexible 
Arbeitszeitmodelle - namentlich die Familienpflegeteilzeit sowie die Möglichkeit der 
untorhälftigen (Hervorhebung durch Verf.) Teilzeit während der Elterm:eit -
geschaffen. 

Der djb hlilt es für dringend geboten. diese in der Vorbemerllung zu Recht als geboIene 

Schaffung weiterer flOKibler Arbeitszeitmögli<;hkeiten hervor gehobenen MögliChkeiten 

auch tatsächlich zu verwirklichen. 

Eine solche Umselzung kbnnte in Anlehnung an die Regelung zur Familienpflegezeit in 

§ 10 Abi. 1 Salz 3 LRiG·E gesct1ehen. der lautet: 



J 

Der Dienst in der Pflegephastl muss mindestens 30 Prozent des regelmäßigen 
Dienstes betragen. 

Die Regelung in § 7 Abs, 1 l RiG-E so/He daher lallten: 

( I) Richterinnen und Richtern ist aul Antrag 
1. Teilzeitbeschäftigung, die mindestens 30 Prozent cles regelmäßigen Dienstes 
betragen muss, oder 
2. ein Urlaub ohne DiensloezOge bis rur Dauer von dre i Jahren m~ der Möglichkeit 
der Verlängerung 
,/;1.1 beWilligen, wenn sie mindestens ein Kind unter achtzehn Jahren oder eine oder 
einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedOrftige sonstige Angehö!iQe oder 
plle(1ebedurftigen sonstigen Angehörigen lalsilchllch betreuen oder pflegen. 

Die Möglichkeit der unlerhälftigerl Tei lzeitbeschäftigung und damit die Schaffung 

flexiblerer Arbeitszeiten als bisher ISI ein weiteres Instrument. um die Attraklillitat des 

offenUichen Dienstes zu erhöhen, Gerade in der Anfangsphase der Erziehung von 

Kleinstkindern ist oft eine zeitaufwllndigere Betreuung notwendig und deren Betreuung 

durch Drille nicht immer ausreichend sichergestellt. Hier benötigen junge Eltern die 

UnterstOtzung ihres ArbeilgebefS. hier also des Landes als Dienstherm, in besonderem 

Maße. Umgekehrt sollte sich der öffentliche Dienst durch Verweigerung solcher Angebote 

nicht unncil ig im Wettbewerb um die klOgsten KOpfe schlechter stellen als die freie 

Wirtschaft. Nichts anderes gilt . wenn es um die Betreuung (nach arztlichem Gutachten) 

pflegebedürfliger Angehöriger geht. 

Absatz 3 der Regelung lautet: 

Anträge nach Absatz 1 sind nur zu genehmigoo, wenn die Richterin oder der Richter 
zu-gleich zustimmt. in den FliliefI der Nummer 1 mit Beginn oder bei Andel'Ul'lQ der 
Teilzeitbeschäftigung und beim Übergang zur VOUzeitbeschäftigung oder In den 
Flillen der Nummer 2 nach ROCkkehr aus dem Urtaub auch in einem anderen Gericht 
desselben Gerichtszweiges ~erwendet zu werden. 

Dieser Absatz ist zu streichen. 

Danach soll die an sich bei Vorliegen der Voraussetzungen zwingend zu bewilligende 

Teilzeitbeschäftigung oder Beurlaubung zur Betreuung oder Pflege eines minderjährigen 

Kindes oder einer oder eines pflegebedürftigen Angehörigen von der Zustimmung der 

Richterin I>zw. des Richters abt1ängig gemacht werden, m~ Beginn oder bei AndenJng der 

Teilzeitbeschäftigung und beim Übergang zur Vo llzeitbeschäftigung auch In einem 

anderen Gericht desselben Geri chtszweigs .ve!Wendet· zu werden. 



Es stellt keine wesenlliche Verbesserung gegenüber der derzeit geltenden Regelung in § 

6a Abs, 3 lRiG dar, dass nach der vorgeschlagenen Neuregelung die Richterin oder der 

Richter .wenigstens· ihr bz:w, sein Richteramt bel'lalten .darf'. 

Diese Vorschrift hat keine Entsprechung im LandesbeamtenreChl. Dies beruht darauf. 

dass Richterinnen und Richter· sofem sie auf Lebenszeit emaMt sind - grunclsatzlich 

nicht gegen Ihren Willen versetzt werden können, wahrend dies bei Beamtinnen und 

Beamten jederzeit möglich ist. Um eine solcne Versetzbarkeil nach Beendigung oder 

Veränderung der Teilzeitbeschaltigung zu erreichen und somit dem Dienstherm die 

POI'$Onalpianung auch bei RiChterinnen und Richtern zu vereinfachen, machen die 

Landesrichtergesetze - mit Ausnahme Brandenburgs (lIgl. § 4 des Richtergesetzes des 

landes Brandenburg) - die Bewilligung der Teilzeil bei Richlerinnen und Richtern 

zusatzllch von der Abgabe dit5er Zustimmungsllfktärung zur Versetzbarkeit abhängig. 

Zwar gibt es von den meisten landesjustizllerwa!tungen und so auch iI1 Nordrhein

Westfalen regelmäßig bei Anfragen der Betroffenen die Auskunft, dass von diesem 

Instrument bislang noch nie Gebrauch gemacht WOfden ist. Gleichwohl schweb! diese 

Zustimmung wie ein Damoklesschwert über den Betroffenen, die sich ubetlegen mOssen, 

ob sie es riskieren wollen, Tei lzeit zu beantragen, da sie dann jederzeit bel einer 

Au/stockung oder einer Rücllkehr zur VoIll;eit neben einem belreuungsbediirfligen Kind 

oder Angehörigen sich möglicherweise noch mit langen Wegen vom Wohnort zum 

Dienstort konfrOrltiert sehen könrlten, 

Um es konkret zu machen: Eine Richterin am Amtsgericht Siegen, Oie ihr kleines Kind 

betreuen und deshalb in Teilze ~ arbeiterl möchte, dalf dies nur. wenn sie vorher ihre 

Zuslimmurlg gib!, bei eine!'" (späteren) (Wieder-) Aulstockung der Arbeitszeit an )edwedes 

Gericht ihrer Geric:hlsbarkeij , also etwa auch ggAs. zum von ihtem Wohnsitz und ihrer 

Familie entfernten Amtsgericht Minden, versetzt zu werden. Wie weit danrl die Wege 

zwischen Wohnung und Dienstort sein kÖnrlten, und wie wenig familienfreundl ich so ein 

Mexlell ware, liegt auf der Hand und 2:eigt zugleich das hohe Abschreckungspotenlial, 

dass diese Zustimmungserldarung zur jederzeiligerl Versetzbarlc:eit hat. Ob die Richterin 

nun am Amtsgericht Siegen als Richterin am Amtsgericht ihr Richteramt nach der 

ROCkkehr aus der Teilzeit behatten darf oder aber am Landgericht Siegen als Richterin 

am landgericht eingesetzt wird. wird fur sie demgegenllber nur von marginaler 

Bedeutung sein und stellt daher keine wesentliche Verbesserung gegenüber der 

bisherigen Regelung dar. Es müssen auch nicht einmal derart weil entfernt liegende 
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Gerichte als Beispiel bemOht werden - auch beim Einsatz an zwei Gerienten im 

Sauerland ist gul nactlVoliliehbar, dass eine Teilung insbesondere In Zeiten mit 

SChwieriger Wetterlage eine wesentliche Erschwern is darstellt. 

Ein modernes Laodesricnterredlls ohne diskriminierende Vorschriften darf eine salche in 

Ilohem Maße fam~ien- und damit - mit Blick auf die tatsächlichen Verh:illnisse -

frauenfeindliche Regelung nicht enthalten. Sicher gib! es inzwischen auch Richter, die 

Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubul'lg aus familillren GrOnden beantragen, Es wird aber 

auch ohne Kenntnis der exakten statistiscl1en Daten dazu hier kein Dissens darüber 

bestehen, dass es ganz überwiegend Richterinnen sind, die von dieser Vorsctuift 

betroHerl waren und auch in absehbarer Zukunft betroffen sein werden. Die Regelung 

leistet dam~ einer mittelbaren Oiskriminiel1,Jng VOll Frauen Vorschub. DeM gerade die 

RiChterinnen, die aus faml~ären Griioden eine T eilzeilbeschäfligung allSübefl wollen, um 

Ze~ fUr die häusliche Aufgabe zu gewinnen, sind grunds<'l1Zlich weder räumtich noch 

fach lich besonders fle~lbel. Sie sind in besonderem Maße auf kur<:e Wege und fachliche 

Kontinuität angewiesen, soll der Effekl der Arbeitsreduzierung oder Beurlaubung nicht 

durch erhöhte zeitliche oder fach liche Aufwendungen verpuffen, f(jr den die Richterinnen 

schließlich auf einen erheblichen Teil itver Besoldung und damit dauemalt ihrer 

Altersversorgung im Interesse Dritter verzichten, 

Der Dienstherr wird zwar zumeist schon aus GrOnden der geschuldeten Fürsorge daran 

gehindert sein, von der durch die Verknüpfung der Bewilligung mit der Zustimmung 

anderweitiger Verwendung abgenötigten Erklärung Gebrauch zu machen; möglicherweise 

könnte d ie Antragstellerin diese Bklärung aueh schadlos und gerichtsfesl widerrufen. 

Diese theoretischen Erörterungen sollen aber dahinstehen: 

Richterinnen und Richter haben unter der Voraussettung. dass sie fOr mindestens eirl 

minderjähri ges Kind oder einein pflegebedürftige/n Angehörigein die Betreuung 

übernehmen, einen Anspruch auf Gewährurlg VOrl Urlaub oder Teilzei!. Diese mit vielerlei 

Einbußen einhergehende Situation zusättlich mit einer "Drohgebärde" zu belasten und 

ggns. auch tatsächlich mit den dort genannten Veranclerungen gleichsam zu bestrafen. ist 

mit dem Auftrag der Verfassung (Ar! . 3 Ab!. 2 Satt 2 GG), die tatsächliche Durchsetzuog 

der Gleichberechtigung von Frauen und Märlnem zu fordern und auf die Beseitigung 

bestehender Nachtei le hinzuwirken. auch und gerade im öffentlichen Dienst. nichl zu 

vereinbaren. Wenn die Lllndesjuslizverwalturlg - wie bisher" argumentieren sollle, sie 

werde VOrl eifll!r erteilten Zustimmurlg aus FOrsorgegrOnden rlie Gebrauch machen, gibt 



• 
es keinen Grund, diese Vorschrift beizubehalten, außer. dass man Richterinnen und 

Richter VOfI tief Beanlragung von Teitreil abhalten möchte. 

Aus GrOnden der Gleichberechtigung ist es unumgänglich. dass diSkriminierende 

Vorschriften aus den Landesgesetzen entfernt werden. Ebenso wfehtig ist es jedoch. 

dass auch von Seilen tler Juslizministerif!n immer wieder deutlich gemacht wird, dass die 

Iypischerweise Frauen zugeschriebef1efl Aufgaben der Familienarbeit wie die Pflege 

eines minderjährigen Kindes oder Betreuung von pfi egebedllrftlgen Angehörigen als 

gemeinsame von Männem und Fral,len und von der Gesellsctlaft mit zu tl'ilgende 

Aufgaben wahr~ und angenommen weroon. Die Tatsache. dass Frauen In einem 

bestimmten Alter schwanger werden und Kinder zur Welt bringen darf dabei niell i als 

Problem, sondern muss als positiver Zustand dargestellt werden. den eine mit den 

demografischen Problemen kämpfende Gesellschah wie die unsrige mit atlen Ihr zur 

Verl(igung stehenden Mittel unteßtVtzt. Oie damit verbundenen Beselzungsprobleme 

sind hinzunehmen, vom OffentJichen Dienst ebenso wie von der Pnvatwirtschaft. 

Zu § 10 LRiG-E (Famillenpllegezelt) 

Wie bereits eingangs ausgeffihrt, ist die Schaffung einer Familienpflegezeit mit den dort 

angebotenen flexiblen Arbeitszeitmodellen sehr zu begl'ilßen_ 

Zu §§, t und 12 LRiG-E 

Auch die Einffihrung einer h.,tormationspmcht bei Teil<:eitbeschäftigung und 

Beurlaubung in der neu geschaffen Regelung des § 11 LRiG-E. nach der bei einem 

Antrag auf Tei lZe~beschilftigung oder einer langfristigen Beurlaubung die Richterinnen 

und Richter auf die Folgen, insbesondefe für Anspl'ilehe aul Grund dienstreclltlicher 

Regelungen hinzuweisen sind, ist sehr zu begrGßen. 

Gleiches gilt liir die ausdrückliche Regelung eines 6enachteiligungsverbots In § 12 

LRiG·E. Auch diese Regelung ist zu begrtlßen. Hiermit wird klSfgestellt, dass 

Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung nach den §§ 7, 9 oder 10 das berufliche 

Fortkommen nichl beelntrilchligen dOrfen und eine unterschiedliche Behandlung von 

Richtel innen und Riehtem mit Teilzeltbeschilftigung gegeflOber Richlerinnefl und Richtem 



, 
mit VoHzeitbeschäftigung nur zulässig ist, wenn zwingende sachliche Grunde sie 

rechtfertigen. Die Regelung bleibt allerdings ein bloßes Versprecl1en. wenn in der 

Regelung wr dienstlichen BeUl1eolung in § 14 LRiG-E nichl ausdrockJich eine 

Nachzeichnungspflichi aufgenommen wird (daztl sogleich). Denn allein die diensllil;;he 

Beurteilung entscheidet, ob jemand befördert wird oder nicht. 

Zu § 13 LRiG·E (Fortbildung) 

Nach dieser Vorschrift sind Richterinnen und Richter sowie Staatsanw:lttinnen und 

Slaatsanw~lIte verpfl icl1tel, sich fortzubi lden . Die dienstliche Fortbildung ist vom 

Dienstherrn durch geeignete Maßnahmen zu fördern. 

Diese Vorschrfh slatuieft eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Sie vetSChweigt. dass ein 

wesenllicheS Problem für Richterinnen und Richter in der PraKis angesichts leerer 

öffentlicher Kassen die Finanzierung der Fortbi ld\mgsmaßnahmen ist. Es wird daher 

angeregt, Ober eine btoße formate Verpflichtung der Richterinnen und Richter zur 

Fortbildung, die VOfSduift als Anspruch auf eine mindestens elne vom Oienstnerm zu 

finanzierencte Fortbildung im Jahr auszugestalten. Sonst wird die VOfSchrift in der Praxis 

!eerlaufen und könnte daher gleich gestrichen werden. 

In der Einrelbeglilndung zu dieser Vorschrift heißt es u.a .: 

Die Teilnahme an einze!nen Fortbildungsveranstaltungen 15\ ieooch weiterhin 
freiwillig. Ein Zwang :zur Teilnahme an bestimmten Fortbi ldungsveranstaltungen liefe 
Gefahr. mit dem Grundsatz der richterli chen Unabhangigkert in Wideffipruch :zu 
geraten. Die gesetzlich normierte Forlbildungspfl icht (Satz 1) verpfliChtet zugleich die 
Landesjustlzverwaltuflg. In einem angemessenen Um-fang Fortbildungen Clnzubieten 
(Satz 2). Oie Fortbildungspnleht begründet alle«lings keinen subjektiv-rechllichen 
Anspruch der- Richterinnen und Ridlter oder- der SlaalsanwMinnen und 
Staatsanwälten auf Ausrichtung oder Teilnahme an einer konkreten 
Fortbildungsveranstaltung. 

Aus Sicht des djb ist ein solcher Anspruch auf Fortbildungsmaßnahmen auch auf 

Zeiten der Beurlaubung aus famil iären GrOnden [§ 7 LRiG-E) oder während der 

FClmitlenpnegezelt f§ 10 LRIG-E) zu erstreckM. Denn angesichts der Schneillebigkeit 

mancher Gesetze und Rechtsgebiete warde Richterinnen und Richtern damit der 

Wiedereinstieg in den Beruf wesentl ich erleichtert werden. Nur so kann das Ziel der 

Regelung (vgl. Ein:zelbegrundung zur Vorschrift). die Qualität der Justiz zu siehem, 



, 
erreicht werden. Zu Recht wird darauf hingewiesen, dass die Fortbildung von besonderer 

BedeLJtung zur Sicherung der Qualität ri cl1terlicher und staatsanwaltschaftlicher 

AufgabenWahmehmung ist. Das gilt aber gleicheffilaßen fOr Richterinnen und Richter. die 

aus familiaren Gr1Inden beurlaubt sind. Eine entsprechende Information der in Eitern

oder Familienzeit befindlichen Richterinnen und RIct1 ter iiber die MögHct1keiten der Fon· 

und Weiterbi ldung ist dabei entsprechend zu gewährleisten. 

Zu § 14 LRIG-E (Beurteilung) 

Frauen kommen bei der Beförderung in FOhrungspositionen des Offenil ichen Dienstes 

auch in der Justiz nach wie vor deullich weniger zum Zuge, als es ihrem Antei l al'\ den 

Beschaftiglen entspricht. Das liegt so zeigen es verschiedene Untersuchuflgen, auch 

daran, dass Frauen und allen voran TeilzeitbeschAlligte bei der Beuneilung immer noch 

benachlelligt werden. Oie Einzelbegr1lndung zu § 14 LRiG-E hebt Insofern zutrelfend 

hervor, dass Beurteilungen die wesentliche Gn..mdlage fOr Personalentscheidungen 

bilden. 

Der djb hat daher in seiner Stellungnahme zu d ienstlichen Beurteilungen (Steltungnahme 

zur Gesch lect1lergerechtigkeit bei dienstlichen Beurteilungen von Beamtinnen und 

Tarifbeschältlgten vom 22.04.2015) die Personalverantwortlichen Im ÖffentliChen Dienst 

aufgefordert, end l i ~h ru r faire Beurteilungen von Frauen zu sorgen und InSbesondere die 

in Forschung und Praxis dafiir entwickelten Instrumente anzuwenden. Insbesondere hat 

der djb gefordert, einen Anspruch 1.11.11 fiktive NlIchzeichnung ~. Fortschreibung in 

allen Bereichen normativ zu verankern_ Dieser Anspruch sollte nicht erst dann 

bestehen, wenn es zu einer Auswahlentscheidung kommt. sondern jeweils bei 

Beendigung einer mindestens ein Jahr dauernden Ausfallzelt. Nur so ist eine 

Ber1lcksichtigung der nachgezeichneten Leistung(ssteigerung) bei der nächsten Regel

bzw. Anlassbe\lrteik.mg möglich: nur so können Frauen mit Ausfallzeiten gleichennaßen 

an dem faktischen Trend des kootinuierlichen Ansteigens von Beurteilungsnoten 

teilhaben. Nur so l!luft das in der Regelung dea § 12 LRiG-E ausdrOcklich statu ierte 

Benachteiligungsverbot nicht leer. (Wegen der Einzelheiten zur BegrOndung wird auf die 

Stellungnahme verwiesen.) 

Denn alle Erfahn.mg zeigt: Je häufi ger man beurleilt wird. desto eher wird eine 

Spilzennote erreicht. Von dem faktischen Trend des kontinuierlichen Ansteigens von 

BeurteilungsnDten können Frauen mit unterbrochener Erwerbsbiographie nicht in 



, 
gleichem Maße prof~ieren_ Durch eine Nac:hzeictmung im Sinne einer fiktiven 

Fortschreibung talslIchlich nicht erbrachter berußicher leistungen kann dem 

Gesichtspunkt zu etWartendet Leistungsslelgerungen in dem betreffenden Zeitraum 

Rechnung getragen werden. § 33 der BLV ordnet ellle solche fiktive Fortschreibung u.a. 

bei Elternzeil mit vo llständiger Freistellung von der diensllichen Tatigkeit an. Allerdings 

muss es die Dauer der nicht beurteilten Zeiten noch ertauben. d~s für eine 

Nachzeichnung eine rIOI;h hinrek:hende tatsachliche Grundlage gegeben ist, was 

allerdings bei den heule Oblichen Elterru:eiten unproblematisch sein dürfte. 

Oie damit IIQm djb gefQfderte Regelung enthlilt bereits § 13 der Laufbahriverordnung fUr 

den Bereid'l der Beamtinnen und Beamten des Landes Nordmein-Westfalen. In der 

Einzelbeglilndung zu § 14 LRiG-E heißt es zur Nachzeichnung von diensllichen 

Seurtellul'Igen: 

Im Übrigen rinden gemaß § 2 Absatz 2 die Vorschriflen über die Beurteilungen der 
landesbeamtinnen und landesbeamtel'l ergänzend Anwendunll, soweit die 
VorSchriften ihrem Zweck nach (wie l .B. die Regelungen in § 13 der 
laufbahnverOfdnung zur Nathzeichntmg dienstlicher Beurteilungen) entsprechend 
auf RichteriMen und Richter sOwie Slaatsanwil~innen und Staatsanwälte anwendbar 
sind. 

Ob dieser VelWeis ausreiChend ist und sieh inSbesondere in der forensischen Praxis als 

tragfähig erweisOl'l wird, erscheint fraglich. DIes ergibt sich aus einem Vergleich mit § 93 

Abs. 2 Salz 1 lBG. der eine ausdrückliche Ermächtigung der landesregien.lOg enthält, 

Regelungen über die fiktive Fortschreibung diensllicher BeurteiJul'lgen von Beaml innen 

und Beamten zu trelfen. Aufgrvncl der umfangreichen Regelungen zur dienstlichan 

Beurteilung VOfl Richterinnen und Richtern il"l § 14lRiG·E und dem gleichze~igen Fehlen 

einer § 93 Abs. 2 Satz 1 lBG <1hn!ichen Regetung in § 14 lRiG·e kÖMte der Schloss 

gezogen werden, dass trotz des Generatverweises in § 2 Abs. 2 lRiG·E auf die 

ergänzende Anwendung der Vorschriften für Beamtinnen und Beamlen eine solche fiktive 

Fortschreibung dienstlicher Beurteilungen bei Richterinnen und Richtern unzulässig ist. 

Es wird daher empfohlen, in § 14 Abs, 5 lRiG·E einen klarstellenden Satz 2 

entsprechend der Gesetzesbegründung anzulügen, Dieser kOnnte lauten: 

Die Regelungen zur Nachzeichnung dienstlicher Bewteilongen bei Beamtinnen und 
Beamten in § 13 der Verordnung über die laufbahnen der BeamUnnen und Beamten 


